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Jnſerate für den Courier werden an
genommen: Jn Leipzig in der
Buchhandlung von H. Kirchner,
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0 u r C r. Univerſitätsſtraße, Gewandhaus Nr. 4.

Jn Magdeburg in der Creutz
ſchen Buchhandlung, Breite

weg No. 156.

Zeitung
und Land.

Jn der Expedition des Couriers. Redakteur Dr Schadeberg.

V 27.

Verhandlungen
des Vereinigten ſtändiſchen Ausſchuſſes zu Berlin

am 26. Januar 1848.
31. Die Wirkungen der Stellung unter beſondere

Polizei Aufſicht iſt folgende: 1) der Verurtheilte darf ſei-
nen Wohnort ohne Erlaubniß der Polizeibehörde uüber Nacht
nicht verlaſſen 2) es kann ihm der Aufenthalt an beſtimm
ten Orten von der Polizeibehörde unterſagt werden 3) die
Gerichts und Polizeibehörden ſind befugt, bei ihm zu jeder
Zeit Hausſuchung zu halten.

Die Majorität der Abtheilung hatte ſich fur die An
nahme des Paragraphen entſchieden und die Verſammlung
trat, nachdem ſie einen Vorſchlag des Abg. v. Mylius
auf Wegfall des erſten und dritten Punktes im Entwurfe
abgelehnt und die Regierungsorgane erklärt hatten, daß un-
ter Polizeibehörde des Paragraphen nur die Ortspolizei
zu verſtehen ſei, dem Antrage der Abtheilung bei.

9. 32. Gegen Diebe und Räuber, welche unter Po-
lizei- Aufſicht geſtellt ſind kann die Polizeibehörde die Auf-
ſicht dahin erweitern, daß dieſelben während der Nachtzeit
ihre Wohnungen ohne Erlaubniß nicht verlaſſen duürfen.
Die Nachtſtunden ſind nach Jahreszeit, Ortsverhältniſſen und
Beſchaftigung des Beaufſichtigten durch die Polizeibehörde
zu beſtimmen.

Abtheilung und Verſammlung nahmen den Entwurf
unverändert an. Dabei ereignete ſich der Fall, daß ſich
die Abtheilung auf die ganz gleiche franzöſiſche Geſetzgebung
berief, um die Annahme des Paragraphen zu empfehlen,
und daß der Abg. Camphauſen nachwies, Frankreich
habe die polizeiliche Aufſicht, wie ſie im Entwurfe vorge-
ſchrieben werde, aufgehoben.

33. Die beſondere Polizeiaufſicht kann
gegen Beſtellung einer Caution aufgehoben wer-
den. Ueber die Zulaſſung der Caution und deren Höhe
entſcheidet die Polizeibehörde. Hat ein Dritter die Caution
geſtellt, ſo tritt mit Zurucknahme derſelben die Poltzeiauf-
ſicht wieder ein dieſe Zurucknahme iſt jedoch nur dann zu
Lo wenn die Herſtellung der Polizeiaufſicht ausfuhrbar

Halle, Mittwoch den 2. Februar
Hierzu eine Beilage.

1848.

Die Abtheilung ſchlug vor, den erſten Satz des Para-
graphen ſo zu ändern die beſondere Poliztiaufſicht kann
in Fällen, in welchen es das Geſetz ausdrucklich geſtattet,
gegen Beſtellung einer Caution aufgehoben werden und
das Uebrige des Paragraphen anzunehmen. Die Verſamm-
lung lehnte den Vorſchlag aber ab und nahm den Para-
graph unverändert an. Jn der kurzen Debatte erklärte der
Landtagskommiſſar, daß im Paragraph die Landes-
polizei verſtanden werde, worauf v. Auerswald wie-
derholt darauf aufmerkſam machte, daß bei jedem Para-
graph ſpeziell geſagt werde, welche Behörde unter der Po-
lizei verſtanden werden ſolle.

34. „Die Caution iſt verfallen, wenn der Verur-
theilte nach deren Beſtellung bis zum Ablauf der fur die
Polizeiaufſicht beſtimmten Zeit ein Verbrechen begeht, wel-
ches abermals ſeine Stellung unter Polizeiaufſicht zur Folge
hat.

Ueber die Einziehung der Cautlion hat der Richter zu
entſcheiden, welcher uuber das neue Verbrechen erkennt.
War die Caution von einem Dritten beſtellt, ſo erfolgt
dieſe Entſcheidung durch eine ſogleich vollſtreckbare beſondere
Verfugung, gegen welche dem Dritten der Weg Rechtens
uſteht.u Wie Cautionsſumme fällt dem Jnhaber der Criminal-

gerichtsbarkeit zu, in deſſen Bezirk das neue Verbrechen
begangen iſt. Wenn jedoch der Verbrecher unvermogend iſt,
ſo ſoll dieſe zunächſt zum Erſatze des durch das neue Ver
brechen entſtandenen Schadens, ſodann zur Deckung der
Unterſuchungskoſten verwendet werden.

Die Abtheilung hatte an dieſer Verfügung nichts zu
ändern und die Verſammlung vertauſchte blos den Ausdruck
„Unterſuchungskoſtens“ mit „unerläßlichen Ko
ſten.“ Die rheiniſchen Abgeordneten erklärten, daß dieſer
Paragraph Beſtimmungen enthalte, die der rheiniſchen Pro-
zeßordnung widerſtreiten obwohl der rheiniſche Richter dem
bei ihm Gultigen den Vorzug gebe. Sie erklarten ferner,
daß ſie nur darum kein Amendement ſtellten, weil ſie das
Reſultat deſſelben vorausſehen könnten. Endlich fugten ſie
hinzu, daß bei einer durchgreifenden Reform der Prozeß-



ordnung viele Beſtimmungen auch des der Berathung jetzt
unterliegenden Strafrechts abgeändert oder verlaſſen werden
muüßten.

35. „Auf Landesverweiſung kann nur gegen Aus-
länder erkannt werden. Sie iſt gegen dieſelben neben jeder
Verurtheilung zu einer zeitigen Zuchthausſtrafe auszuſpre
chen. Außerdem ſoll ſie gegen Ausländer in den
Fällen erkannt werden, in welchen gegen preu-
ßiſche Unterthanen auf Stellung unter polizei-
liche Aufſicht zu erkennen ſein würde.

Den zweiten Satz änderte die Abtheilung: Jan den
Fällen, in welchen das Geſetz die Stellung unter beſondere
Polizeiaufſicht anordnet, iſt gegen Ausländer auf Landes-
verweiſung zu erkennen. Mit dieſer mehr die Faſſung be-
treffenden Aenderung nahm die Verſammlung den Para-
graphen an.

9. 36. Bei Anwendung der in dieſem Titel beſtimm-
ten Strafarten gegen Perſonen, die noch im Militärver-
bande ſtehen, ſind die darüber ergangenen beſonderen Vor
ſchriften zu beachten. Der Verluſt der Ehrenrechte umfaßt
bei ſolchen Perſonen zugleich den Verluſt des NationalMi-
litär-Abzeichens und die Verſetzung in die zweite Klaſſe des
Soldatenſtandes, ſo wie bei Unteroffizieren die Degrada-
tion, bei Offizieren aber die Kaſſation“.

37. Iſt ein noch im Militär- Verbande ſtehender
preußiſcher Unterthan im Auslande wegen eines Verbre-
chens beſtraft worden, welches nach preußiſchen Geſetzen
zugleich militäriſche Ehrenſtrafen nach ſich zieht, ſo ſoll ein
neues Strafverfahren vor den preußiſchen Gerichten einge
leitet und von dieſen nach Befinden auf die militäriſchen
Ehrenſtrafen erkannt werden.

Beide Paragraphen wurden ohne Diskuſſion genehmigt.
ſ. 38. Alle Strafurtheile, in welchen auf Todesſtrafe,

Zuchthausſtrafe, eine längere als funfjährige Freiheitsſtrafe,
oder auf den Verluſt der Ehrenrechte erkannt wird, ſollen
öffentlich bekannt gemacht werden.

Die Abtheilung ſchlug vor, den Paragraph ſo zu be-
laſſen wie ihn der Entwurf enthält, und ſich vorzubehal-
ten, auf ihn zuruckzukommen, bis alle vorliegenden Geſetz
entwürfe gepruüft wären. Der Ausſchuß nahm den Vor-
ſchlag nach einer längern Erörterung an.

9. 39. Ob eine Handlung vorſatzlich verubt worden,
ingleichen ob eine nicht vorſätzlich verübte Handlung als
eine fahrläſſige dem Handelnden zugerechnet werden koöönne,
iſt nach freiem Ermeſſen aus den Umſtänden zu er-
meſſen“.

Die Abtheilung änderte das „freie Ermeſſen in ein
»freies richterliches Ermeſſen?.

9. 40. „Fur den Verſuch eines Verbrechens iſt ſtets
eine dem Maße oder der Art nach geringere Strafe aus-
zuſprechen, als diejenige, welche im Falle der Vollendung
e ſen ohtsken Verbrechens hätte ausgeſprochen werden
müſſen.

Bei Verbrechen, die mit Todesſtrafe oder mit lebens
länglicher Freiheitsſtrafe bedroht ſind, iſt die Strafe des
Verſuchs höchſtens auf eine zwanzigjährige und mindeſtens
auf eine dreijährige Zuchthausſtrafe oder Strafarbeit zu
beſtimmen.

Bei Verbrechen, welche hochſtens eine zeitige Freiheits
ſtrafe oder eine Geldbuße nach ſich ziehen, darf die Strafe
des Verſuchs niemals zwei Dritthelle der hochſten geſetzli
chen Strafe uüberſteigen“.

Die Abtheilung ſchlug vor, an die Stelle des Para-
graphen Folgendes zu ſetzen: Der Verſuch iſt ſtrafbar,

wenn der Vorſatz, das Verbrechen zu verüben, in einem
Anfang der Ausführung deſſelben offenbar geworden und
die Vollendung nur durch äußere, von dem Willen des
Thäters unabhängige Umſtände verhindert worden iſt.

Fur den Verſuch eines Verbrechens iſt ſtets eine dem
Maße oder auch der Art nach gelindere Strafe auszuſpre
chen, als diejenige, welche im Falle der Vollendung des
beabſichtigten Verbrechens hätte ausgeſprochen werden muüſ-
ſen. Bei Verbrechen, die mit Todesſtrafe bedroht ſind, iſt
die Strafe des Berſuchs hoöchſtens auf eine 20 jährige und
mindeſtens auf eine Z3jährige Zuchthausſtrafe zu beſtimmen.
Bei Verbrechen, die mit Zuchthausſtrafe oder Strafarbeit
bedroht ſind, iſt die Strafe des Verſuchs Zuchthaus oder
Strafarbeit, je nachdem auf das vollendete Verbrechen dieſe
oder jene Strafart geſetzlich vorgeſchrieben iſt.

Bei Verbrechen welche hochſtens eine zeitige Freiheits-
ſtrafe oder eine Geldbuße nach ſich ziehen, darf die Strafe
des Verſuchs niemals zwei Drittheile der hochſten geſetzli
chen Strafe uüberſteigen, und nicht unter ein Drittel der
niedrigſten geſetzlichen Strafe herabſinken«.

Dieſer Antrag war in ſeinen weſentlichſten Theilen daraus
hervorgegangen, erſtlich in das Strafgeſetz eine Definition deſ
ſen, was Verſuch oder Conat ſei, einzuführen, damit dem
richterlichen Ermeſſen kein zu großer Raum zu Willkuürlich-
keiten geſtattet ſei; dann um die altländiſche Strafgeſetz
gebung mit der rheiniſchen in Uebereinſtimmung zu bringen.
Der Juſtizminiſter Uhden und einige Abgeordnete woll-
ten dies nicht gelten laſſen ſie meinten, es ſei gefähr-
lich den Conat zu definiren, während es doch der geſamm-
ten Rechtswiſſenſchaft noch nicht gelungen ſei, den Begriff
fur die Praxis feſtzuſtellen. Bei der Gelehrſamkeit der
Richter in den öſtlichen Provinzen ſei die Definition bis jetzt
nicht von beſonderem Belang. Dem fuügte der Miniſter
hinzu: »Jch glaube, daß man dem geſunden Sinne unſrer
Richter wohl vertrauen kann daß ſie ohne alle und jede
Definition die Grenzen des Verſuchs zu finden wiſſen wer-
den. Wenn behauptet wird, daß in der Rheinprovinz das
Bedürfniß dazu vorhanden ſei, ſo will ich es nicht geradezu
in Abrede ſtellen. Jn den alten Provinzen haben wir es
aber mit gelehrten Richtern zu thun, die genau den Buch-
ſtaben des Geſetzes als ſolchen feſthalten müſſen, während
die Geſchworenen ein freieres Ermeſſen haben und ſich durch
den Buchſtaben nicht fur gebunden erachten. Deshalb hat
das Gouvernement fur nothwendig erachtet, keine Defini-
tion aufzunehmenc. Nachdem hierauf die Deputirten von
Donimierski, Graf von Schwerin, von Mylius,
von Witte, Grabow, Sperling, Graf Renard und
von Gudenau das Einzelne der Rede des Juſtizminiſters
beleuchtet und widerlegt hatten, ergriff Camphauſen das
Wort:

Es hat mir zu viel Freude gewährt, die Herren Redner,
die für das Gutachten der Abtheilung geſprochen haben, zu hö-
ren, als daß ich hätte dieſe Befriedigung dadurch unterbrechen
wollen, daß ich ſelbſt das Wort genommen hätte. Jch möchte
auch nun, nach dem ſo eben ein gegen das Gutachten erhobe-
ner Einwand durch das verehrte Mitglied der Mark aus dem
Entwurfe ſelbſt widerlegt worden iſt, nur das Eine bemerken,
was ich nicht anerkennen kann, daß der d. 40, wie er im Ent-
wurfe ſteht, als eine der Wiſſenſchaft dargebrachte Huldigung
angeſehen werden könne. Es iſt mir bekannt und uns Allen,
daß ſeit Jahrhunderten eine ganze Bibliothek von Büchern über
den Conat geſchrieben worden iſt, und ich, vielleicht mit meh
reren von Jhnen, befinde mich in dem Nachtheile, ſie nicht ge
leſen zu haben allein wenn dieſe Bücher ein Reſultat liefern



ſollen, ſo könnte es kein anderes ſein als die Löſung der Fra
ge, wann der Verſuch, ſtrafbar zu werden, beginne. Liefern
jene Bücher nur das Reſultat, daß es ſchwer ſei, den Anfang
der Strafbarkeit des Verſuchs im Geſetze genau anzugeben, ſo
hat man das auch gewußt, bevor alle dieſe gelehrten Herren
begonnen haben, zu ſchreiben wenn ſie nur ermittelt haben,
daß dies auch heute noch ſchwierig ſei, ſo würde ich glauben,
daß ſie gar kein Reſultat geliefert hätten. Die Erklärung, daß
man es noch nicht unternehmen könne, im Geſetze zu beſtim-
men, wann der Verſuch anfange, ſtrafbar zu ſein bringt da
her nicht eine Huldigung der Wiſſenſchaft, ſondern ſie iſt eine
Flucht der Wiſſenſchaft.

Nach einigen kurzen Bemerkungen ſtimmte die Ver-
ſammlung ab und nahm die Vorſchläge der Abtheilung an
nur bei der Frage, ob die Strafe des Verſuchs nicht unter
ein Drittel der höchſten geſetzlichen Strafe herabſinken duür-
fe, wurde die Zählung der Stimmen verlangt, und es
zeigte ſich, daß die Frage von 44 bejaht und von 48 ver-
neint worden.

Auf den Vorſchlag der Abtheilung ertheilte die Ver-
ſammlung ihre Zuſtimmung zu den folgenden unveranderten
Paragraphen:

0. 41. Die auf das vollendete Verbrechen angedrohte
Strafe des Verluſtes der gewerblichen oder der Ehrenrechte,
der Landesverweiſung und der Stellung unter beſondere
polizeiliche Aufſicht ſoll auch dann ausgeſprochen werden,
wenn das Verbrechen nur als ein verſuchtes zu beſtra-
en iſt.t 42. Der Verſuch ſoll ſtraflos bleiben wenn der

Thäter aus eigner Bewegung von der Vollendung des Ver-
brechens abſteht, und wo dies noöthig iſt, ſolche Anſtalten
trifft, wodurch die beabſichtigte ſchädliche Wirkung verhin-
dert wird. Wenn jedoch die vorgenommene Verſuchshand-
lung als ſolche bei eigzelnen Verbrechen beſonders mit
Strafe bedroht iſt, oder wenn ſie ein ſelbſtſtändiges Ver
brechen enthält, ſo ſoll dieſelbe dennoch beſtraft werden,
auch wenn das beabſichtigte Verbrechen aus eigner Bewe-
gung des Thäters nicht zur Ausführung gekommen iſt.

43. Die fur ein Verbrechen angeordnete Strafe
iſt nicht nur auf denjenigen anzuwenden, welcher die mit
Strafe bedrohte That allein oder in Gemeinſchaft mit an-
dern ausfuührt, ſondern auch auf den, welcher einen An-
deren zur Ausführung derſelben anſtiftet (2), es möge dies
durch Geſchenke, Verſprechen, Drohungen, Befehl oder
durch andere auf den Willen einwirkende Mittel geſchehen.“

44. Wer einen Andern zur Begehung eines Ver-
brechens durch Rath oder That wiſſentlich Hülfe leiſtet, iſt
zu der fur dieſes Verbrechen im Geſetze angeordneten
Strafe zu verurtheilen. Es ſoll jedoch der Richter bei Ab-
faſſung des Erkenntniſſes ermächtigt ſein, eine der Art und
dem Maaße nach gelindere Strafe auszuſprechen, wenn er
in der beſondern Beſchaffenheit der geleiſteten Hülfe Grun-
de zu einem ſolchem gelindern Urtheil findet. Jnsbeſondere
kann in einem ſolchen Falle auch von der auf das Verbre-
chen geſetzten Strafe des Verluſtes der gewerblichen oder
der Ehrenrechte, der Landesverweiſung und der Stellung
unter beſondere Polizei- Aufſicht abgeſehen werden. Bei
Verbrechen, die mit Todesſtrafe oder lebenslänglicher Frei-
heitsſtrefe bedroht ſind darf die Strafe der Hülfleiſtung
niemals auf eine geringere als dreijährige Zuchthausſtrafe
oder auf Strafarbeit von dieſer Dauer beſtimmt werden.

45. Wer einem Verbrecher nach veruüübter That
wiſſentlich Beiſtand leiſtet, um denſelben der Beſtrafung
zu entziehen, oder ihm die Vortheile des Verbrechens zu

u ſichern, iſt als Begunſtiger mit Geldbuße bis zu 200 Thlr.
oder mit Gefängniß bis zu Einem Jahre zu beſtrafen.

46. Wenn der Beguünſtiger, um ſeines eignen
Vortheils willen handelt, ſo iſt gegen ihn auf Geldbuße bis
zu 500 Thlr. oder auf Gefängniß oder auf Strafarbeit bis
zu 5 Jahren zu erkennen. Unter derſelben Vorausſetzung
kann gegen den Begunſtiger zugleich auf Verluſt der ge-
werblichen und der Ehrenrechte, auf Landesverweiſung und
auf Stellung unter beſondere Polizei Aufſicht erkannt wer
den, wenn das Verbrechen ſelbſt, worauf ſich die Begun-
ſtigung bezog, mit dieſen Strafen bedroht iſt.

F. Die Beguünſtigung bleibt ſtraflos, wenn ſie
dem Verbrecher, nur um ihn der Beſtrafung zu entziehen,
von leiblichen Verwandten in auf oder abſteigender Linie,
von Geſchwiſtern oder von dem Ehegatten gewährt worden iſt.

d. 48. Der Begunſtiger ſoll gleich demjenigen, wel
cher Hülfe leiſtet, beſtraft werden, wenn die Begünſtigung
in Folge einer vor der That genommenen Abrede gewahrt
worden iſt. Dieſe Vorſchrift iſt anzuwenden ohne Unter
ſchied, ob der Begünſtiger zu den Angehörigen des Ver
brechers gehört oder nicht.

H. 49. Wer von dem Vorhaben eines Hochverraths,
eines Landesverraths einer Munzfälſchung, eines Mordes,
eines Raubes, eines Menſchenraubes oder eines das Leben
von Menſchen gefährdenden gemeingefährlichen Verbrechens
zu einer Zeit, zu welcher die Verhuütung dieſer Verbrechen
möglich iſt, glaubhafte Kenntniß erhält, und es unterläßt,
davon der Obrigkeit oder den durch das Verbrechen bedroh-
ten Perſonen zur rechten Zeit Anzeige zu machen, ſoll,
wenn das Verbrechen wirklich begangen wird, mit Gefäng-
niß du mit Straf- Arbeit bis zu fuünf Jahren beſtraft
werden.

Deutſchland.
Berlin, d. 31. Jan. Se. Maj. der König haben geruht:

Dem Schurger Johann Witzler aus Koblenz die Ret-
tungs Medaille zu verleihen; ſo wie

Die bisherigen Regierungs Aſſeſſoren von Schrader
zu Stendal und zur Megede zu Merſeburg zu Regie
rungs-Räthen zu befoördern.

Münſter, d. 25. Jan. Wie bereits mitgetheilt, wird
der General v. Pfuel in Kurzem Munſter verlaſſen und
ſeine neue Stellung in Berlin einnehmen. Als ſeinen Nach
folger bezeichnet man jetzt mit Beſtimmtheit den General
Lieutenant Hedemann in Erfurt, deſſen Stelle hingegen der
General Major v. Schreckenſtein erhalten ſoll.

Karlsruhe, d. 24. Jan. Jn der heutigen Sitzung
der erſten Kammer begrundete Frhr. v. Andlaw ſeine Mo
tion für Unterdrückung der Spielbanken. Sein Antrag ging
dahin, die Regierung möge ſich bei der Bundesverſamm-
lung fur eine Aufhebung ſämmtlicher Spielbanken in Deutſch
land verwenden der Redner ging daher auf eine genaue
Erörterung der Frage ein, ob der Bund in dieſer Sache
mit Stimmeneinhelligkeit beſchließen müſſe oder ob die Mehr-
heit hinreiche, und kam zu dem Ergebniß, daß es ſich we
der um zorganiſche Bundeseinrichtungen noch um jara
singulorum handle, alſo die Stimmenmehrheit hinreiche.
Die Motion wird von verſchiedenen Seiten unterſtützt und eine
Commiſſion zu ihrer Berathung gewählt. Der Regierungs
Commiſſar behlelt ſich ſeine weitere Erklärung vor, erkannte
aber die wiederholte Berathung über einen ſolchen Gegen
ſtand als nothwendig an, um die offentliche Meinung dar
über immer mehr aufzuklären und zu befeſtigen, ſo wie
auch um die wenigſtens temporären Hinderniſſe zu beleuchten.



Aufruf zur Wohlthätigkeit!
Ein zweifacher Hülferuf tönt gegenwärtig durch viele öf

fentliche Blätter! Der Eine aus der kleinen Weberge
meinde zu Nowawes bei Potsdam, der Zweite aus den Krei-
ſen von Pleß und Rybnick in Schleſien.

Furchtbar ſind die Folgen, welche die mehrjährigen Miß
Erndten, namentlich der Kartoffeln, an den letztern Orten, ſo
wie der Mangel an Erwerb in Erſterer herbeigeführt hat.
Mit dem Bettelſtab und dem Hunger, welcher ſeine Zuflucht
bereits zu Wurzeln, Blätter, Gras und dergl. genommen hat,
vereinigt ſich namentlich in Schleſien, der Typhus, von dem
im vorigen Jahre bereits in mehreren Orten der zehnte Theil
der Bevölkerung hinweggerafft wurde. Tauſende verwaiſter
Kinder flehen umſonſt um Obdach und Brod, und mit der phy
ſiſchen Noth reißt aber noch größeres Uebel, Entſittlichung ein.

Ueber den Zuſtand von Nowawes ſei auf die Mitthei-
lung in der 2ten Beilage des 19. Stückes in der Berliner
Haude Spenerſchen Zeitung, über die gräßliche Lage der
armen Schleſier auf die Mittheilung von Breslau in Nr. 25
des hieſigen Couriers verwieſen, und hier nur hervorgehoben,
wie ſelbſt die heiligſten Bande der Natur auf ſchauderhafte Art

dabei zurück bleiben wollen

m r t

J Ae wirr eno ne nemere en ereceleeree rem e h eehe r 5 e e
zerriſſen werden wie nicht die Mutter des Kindes, nicht der
Bruder der Schweſter ſchont, ja wie bereits der Mord ſich ein
ſchleicht, um dem eigenen Hungertode zu entgehen.

Jſt irgendwo Hülfe Noth, ſo gewiß hier, und ſoll ſie wer
den, ſo muß ſie ſchnell und von überall eingehen. An vie
len Orten wird bereits deshalb geſammelt. Sollte denn un
ſer, zu allen wohlthätigen Zwecken ſo reichlich ſteuerndes Halle

Gewiß nicht! Wir
ſind ja, Gott ſei Dank, durch eine reiche Erndte, ſo mancher
Befürchtungen, ſo mancher Opfer überhoben, welche der ge
genwärtige Winter von uns zu fordern ſchien. Wohlan
denn! Bringen wir ſie denen, die ihrer ſo dringend bedürfen!

Der Unterzeichnete iſt mit Vergnügen bereit, alle, auch
die kleinſten Gaben zu ſchneller Beförderung anzunehmen, und
bittet bei Einſendung um gefällige Bemerkung, ob dieſelben für
Nowawes oder Rypbnick beſtimmt ſind.

C. A. Runde, Alter Markt Nr. 553.

Auch die Expedition des Couriers erklärt ſich be
reit, Beiträge anzunehmen, und wird über deren Betrag in
dieſem Blatte Rechnung ablegen.

Bekanntmachungen.
Einen Schmiedelehrling ſucht die Wittwe 4

Küpp in Halle, Ober- Leipzigerſtraße Nr.
1610.

III D. Lehmanns Bruſt Bonbons. Iſj
Dieſelben ſind aus den feinſten kräftigſten Wurzeln, Pflanzen und anderen

heilſamen Jngredienzen mit gereinigtem Zucker fabrizirt. Mehrere hochgeſtellte Pro

Weiße Atlas- Schuhe in allen Nummern,
wie in weißem Maroquin, ſind wieder vor
räthig bei M. Körding, Steinſtraße Nr.
160.

Feine Gewürz- Chocolade zu verſchiedenen
Preiſen, ſowie gutes Chocoladen Pulver
empfiehlt Auguſt Gutezeit.

Hanfſaamen, Glanz, Mohn, Rübſaa-
men empfiehlt Auguſt Gutezeit.

Gute friſche Hafergrütze empfiehlt
Auguſt Gutezeit.

Graupen in diverſen Nummern em
pfiehlt Auguſt Gutezeit.

Stadttheater.
Donnerstag den 3. Febr.: Die Launen

des Glücks, oder: Zu ebener
Erde und im erſten Stock,
Poſſe von Neſtroy.

Sonntag den 13. Febr. wird in dem zum
Ballſaal eingerichteten Theater aufge-
führt: Ein Sommernachtstraum
von Shakſpeare, überſetzt von Schle-
gel. Hierauf iſt Ball. Masken
ſind erlaubt, aber nicht Bedingung in
Maske zu erſcheinen. Eintrittspreis zu
dem Ballſaal 15 zu den Zuſchauer-
plätzen die üblichen Theaterpreiſe. Bis
zum Schluſſe des Stückes: Ein Som-
mernachtstraumc, bleibt das Theater
abgeſperrt.

feſſoren und Aerzte, unter denen ich nur die Herren Geheimerath Dr. Graefe zu Ber-
lin, Kreisphyſikus und Sanitäts- Rath Dr. Witke zu Erfurt und Dr. Meyer
hierſelbſt benenne, haben dieſe Bruſt- Bonbons geprüft und als ein ſehr be-
währtes Mittel bei Hals- und Bruſtübeln anerkannt und als das
Wirkſamſte in eigends ausgeſtellten Atteſten empfohlen, was bei der jetzi-
gen Jahreszeit eine beſondere Beachtung verdient. Sie ſind nur
echt bei mir und in meinen Niederlagen zu dem Preiſe von 10 pro t
(in Viertelpfund Paqueten) zu erhalten, und jedes Pack iſt mit meinem Etiquet, Sie-
gel und einem ärztlichen Zeugniſſe verſehen, worauf ich zu achten bitte. Niederlagen
halte ich nur eine in jeder Stadt.

D. Lehmann, Morſellen- und Bonbon-Fabrik,
in der Leipziger Straße Nr. 396 zu Halle a. Saale.

Aber enempfiehlt Gesichtsmasken
von Sammt, Atlas, Draht, Wachs und Wappe, ſowie
Gold und Silber-Treſſen-Spitzen-Band und Frangen,

r

Entlaufener Hund.
Am 390. Januar iſt mir eine Hühner-

hündin mit aſchgrauem Behang, auf den
Namen „Dianas hörend, abhanden gekom-
men. Wer ſielbige zurückbringt, erhält
eine angemeſſene Belohnung.

Altſcherbitz, den 31. Januar 1848.

IIötel de Prugse.
Freitag den 4. Februar erſtes Extra-

Concert nach beendigtem Concert Ball-
muſik. Hierzu ladet ergebenſt ein

Jäckel, Stabshorniſt.

Müller, Jäger. FamilienNachrichten.
Entbindungs- Anzeige.

Stroh-Verkauf. Sonntag früh um 12! Uhr wurde
Mittwoch den 9. Februar Morgens 10 Uhr meine Frau von einem geſunden Mädchen

ſollen bei dem Naumann ſchen Gute zu glücklich entbunden.
Mäßtzlich alle Sorten Stroh meiſtbietend) Halle, den 30. Januar 1848.

S

verſteigert werden. Friedrich Lüders jung.
Gebauerſche Buchdruckerei.
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Veilage zu Nr. 27

J de sCouriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land
Mittwoch, den 2. Februar 1848.

Jtalien.
Aus Parma vom 14. Januar will die „Patria“ die

Nachricht haben, daß am S. zwiſchen dem Herzog und dem
öſterreichiſchen Kabinet vertreten durch Graf Ficquelmont,
ein Vertrag abgeſchloſſen worden ſei, kraft deſſen Oeſter-
reich das Recht hätte, zu verlangen, daß ſeine Truppen,
ſo oft es nöthig befunden wird, in das Herzogthum Zutritt
haben, und der Herzog die öſterreichiſchen Truppen beru-
fen könnte, ſo oft es ihm noöthig erſcheine. Ein ähnlicher
Vertrag ſoll mit Modena abgeſchloſſen ſein. Jn Par-
ma ſollen alle italieniſchen Blätter, auch das toskaniſche
Amtsblatt, die „Gazzetta di Firenze“, verboten ſein. Uebri-
gens ſollen in Parma und Piacenza Todtenmeſſen fur die
Gefallenen im Cigarrenkrawall zu Mailand gehalten wor-

bereits in der „Revae des denx Mondes“ ausgeſprochen,
daß ein Staatsdiener nicht in ſeinem Bezirke, und daß ein
Verwaltungsbeamter in einem Miniſterium gar nicht ge
wählt werden könne. In einer großen Monarchie, fährt
das Amendement fort, erlaubt es die Eintracht der großen
Staatsgewalten ohne Gefahr der Fortſchrittspolitik zu hul
digen und allen moraliſchen und materiellen Intereſſen des
Landes zu genugenc. Es wird ſich nun zeigen, wie ſtark
dieſe Meinungsſchattirung in der Kammer iſt.

Das Gerucht, das Prinz von Joinville in Folge einer
Diskuſſion mit Herrn Gutzot den Entſchluß gefaßt habe,
nach Algerien zu reiſen, wird von mehreren Seiten beſtä-
tigt. Jndeß hat der Prinz, der Kälte wegen, ſeine Reiſe
verſchoben.

Unter den Mitunterzeichnern und Burgen der durch die
ſi iM da in Schloß der Witagocſe, a den Verträge von 1815 feſtgeſtellten der Schweiz

ren den öſterreichiſchen Truppen anvertraut. Die modene- t eegemgen va an n t S ber
ſiſchen Truppen mußten die Kaſerne in der Citadelle räu- z ber men, um den öſterreichiſchen Platz zu machen. Aus Si treffenden Berathungen und Schritten der Mächte in der
cilien will das ſardiniſche Blatt la Lega Jtaliang die üngſten Zeit in irgend einer Weiſe ſich betheiligt hätte.

s Nachricht haben, daß ſich die Aufſtändiſchen in Meſſina Dies ſcheint aber nicht Mangel an Willen dazu ſeinerſeits,
n des kleinen Dampfbootes »il Giglio delle Ondeg bemächtigt ſern d n r r ſein W Hr.
r und daſſelbe auf eine Fahrt um die Jnſel, um die Fahne r ſeiner Circularnote an die vier Großmächte vom
J des Aufſtandes weiter zu tragen, entſendet haben. Die 4. November bis heute jede Einladung zum Beitritte an

Stadt iſt keineswegs geneigt, ſich zu ergeben, da ſie Le Schweden unterlaſſen hat. Heute iſt nun dem franzöſiſchen
n beikensmittel im Ueberfluß beſitzt; auch Gewehre in Menge Fabinet eine Note zugekommen, worin das ſchwediſche Ka

ſind vorhanden, wie man glaubt, geliefert von den im Ha- n hre A. VPtbe r e
fen liegenden engliſchen Schiffen. Die Englander ſollen Sroß achten ugeggan en

auch, nachdem das Caſtell am einige Bomben auf zugegangen.
die Stadt geworfen, erklärt haben, ſie werden, wenn mandie Stadt Leſchieße, das Caſtell beſchießen, da viel engli- Lützen auch Hier das Vor
ſches Beſitzthum jn der Stadt ſei, deſſen Zerſtoörung ſie u d ferdeetſxuicht zugeben duürfen, wenn nicht die Regierung in Neapel l r r e
den Werth davon hinterlege. Die Belagerungstruppen ſte Pſuhden, fünſzohrigen Pſerde dert berg Hteee Weh
gen nter, dem Befehh, de r nen Luigt Braken von welches 46 Theilnehmer zählte. Sämmtliche Gäſte waren
Aquila, Bruders des Königs; ſie haben ein Lager in der
Nähe des Meers bezogen. Die in der Stadt niedergeſetzte
proviſoriſche Regierung halt ihre Sitzungen auf offentlichem
Platze.

Frankreich.
Paris, d. 26. Januar. Endlich hat auch das Pro-

gramm der Fortſchrittsoppoſition ſeinen Weg zu den vor
geſchlagenen Amendements gefunden. Herr Sallandrouze
hat es heute, als Veränderung desjenigen des Herrn Dar
blay niedergelegt. Es knupft ſich an den letzten Paragra-
phen des Adreſſeentwurfs und lautet: »Mitten unter dieſen
verſchiedenen Manifeſtationen wird Jhre Regierung die wirk
lichen und gerechten Wunſche des Landes zu erkennen wiſ-
ſen. Sie wird wie wir hoffen, die Jnitiative der weiſen
und gemäßigten Reformen ergreifen, welche die offentliche Obligat. 3 l
Meinung in Anſpruch nimmt, und zu welcher die parla- S r 7
mentariſche Reform gehörte. Was nämlich dieſe Partei in
dieſer Beziehung verlangt, das iſt, wie Herr von Morny

in ihren Erwartungen aufs Vollkommenſte befriedigt, in
dem ſie beſonders den Braten ſchmackhafter als den kraf
tigſten Rinderbraten fanden, und fuühlen ſich veranlaßt, dem
freundlichen Veranſtalter des heiteren Feſtes ihre dankbare
Anerkennung auszudrucken.

Fonds- und Geld-Cours.
Berlin den 31. Januar.

3f. Brief. Geld.
St. SchuldSch.3 922 917
Seeh. Präm.
Scheine. 92 92Kur u. Neum.

Schuldverſchr. 3 88
Berliner Stadt-

do. do. 3* 91 90Oſtpr. Pfandbr. 3 l 95,



Eiſenbahn- Aectien.

Volleing. Z3f. 3f.Amſt. Rott. 4 93/, B. 93 G. do. Pr. Obl
Arnh: Utr. 4 OSchl. Lt. B. 3 98 excl. Div. B.
et P 113 G. Co. do. P. Obl. 2 o. Pr. B.Serl. Hamb. 4 99/, a/2 bz. u. B. do. Pr. A. B. 5 10 vz
do. P. Obl. 4/2997 B. Rhein. Stm. 4 83/, bz. u. B
Se r 110 G. 110 B. d S We
onn Köln. 7 o. St. Pr.Bresl. Freib. 4 do. v. St. gar. 3
r e Far!s r 89 Gemn. Riſa. ag. g. 55Köln Mind. 922/. a 93/, b. u. B. do. P. Hbl.

do. Pr. Obl.4 98 G. do. do. 5 997 zu machen.
Cöth. Bernb.. 4 t. Bohw. 4 63! G.Er. Ob. Schl. 4 do. P. Obl. 5 99 V.

u S ger 76 a 78 bz.uſſ. er B. C. 0.do. do. P. Obl.. 4 do. P. Obl. 5 102 B.
Gloggnitz. d Zarsk. Selo 67 B.Hmb. Berg FWwoeento8/, B. excl. Div. Quittungs 8

Leipz. Dresd. Bogen SLöb. Zittau. 4 a 45Magd. Hlbſt.! 4 116 G
Magd. Leipz. 4 Aach.Maſtr. 30 72 G.
do. P. Obl. 4 Berg. Märk. 70 76 B.Mecklenburg. 4 (48 B. Berl. Anh. B. 45 107 bz.R. Schl. Mk. 3/,85/, G. Bexb. Ludwh. 70
do. P. Obl. 4 932/, B. u. G. WBrieg-Neiſſe. 90
do. P. Obl. 5 102 B. 101/, G. do. Thür. iB. 20
d. II. Serie 5 101 bz. u. G. Magd. Witt. 60 70 a bz.
Nrdb. K. Fd.. 4. Nordb. F. W. 75 52 5655 a b.OSchl. Lt. A. 3 103/, B. Starg. Poſ. 80 807/, G.

Leipzig den 31. Januar.

T Ange Staatspapiere. AngeStaatspapiere. boten. Geſadt A ctien exol. ginſ. boten. Geſucht.

Königlich Sächfiſche Hamb. Feuerk.Anl.
Staats Papiere à à 31 (300 Mk.
39 im 14 F. Bco. 150 s 92'von 1000 u. 500 90 ſK. K. Oeftr. Metall.
kleinere pr. 150 fl. Conv.See reönigl Sächſ. Land a oimlterin a3 14m

von 1000 u. 500 31
e S Pr. Frdrd'or. à 5Act. d. eh. S.-Bair. auf 100 aE. Co. bis Mich. And. ausl. Louisd'or

d 90 à 5 ſogerm AusmünzfuKönigl. Pr. Steuer ße auf 1001 122,
n Conv. Spec.32 im F. auf 1 2 2von 1000 u. 500 66 idem 10 u. 20 Kr. v

kleinere auf 1000Leipz. Stadt Obli
gationen à 39/, im

14 F. Act. d. W. B. pr. St.von 1000 u. 500 (091 à 102 e Skleinere (ELeipz. Bank -ActienSächſ. erbl. Pfand à 250 pr. 1000 168briefe à 3 Leipz Dresd. Eiſnb.von 500 (391 Actien à 100
von 100 u. 25 93 S pr. 100 114S e fande 85 e vorriefe pr.S. lauſitzer Pfand Chemnitz Rieſaer
briefe —36 097), e u pr. 44z 102 ſang P 166 44

K. Pr. St. Schuldſch. Magd.-Lpz. do. inel.
à 32 in Pr. Ct. Div. Scheine do.pr. 100 94 pr. 1 22

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.)
Magdeburg den 31. Januar. (Nach Wispeln.)

Weizen 50 56 Gerſte 39Roggen 41 43 Heafer 24 251,
Getreidebericht. Berlin, den 31. Januar.

Am heutigen Markt waren die Preiſe wie folgt.
Weizen 60--65
Roggen loco neuer 4244

pr. April/ Mai 41
Hafer 48/52pfd. 26——28

48pfd. pr. Frühjahr 25/,
Gerſte 40--41
Ruüböl loco 117,

Jan. Febr. 118
April/ Mai 11 Bf.

Spiritus loco 181
Frühjahr 20 21

Quedlinburg, den 26. Januarr. (Nach Wispeln.)

Weizen 50 56 Gerſte 33 36Roggen 49, 44 Hafer 232 26Rafhnirtes Rüböl, der Gentner 13

Rüboöl, der Centner 12 12
Leinöl, der Centner 11 12

Waſſerſtand der Saale bei Halle
am 31. Januar Abends 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 5 Zoll.
am 1. Februar Morgens 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 5 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 31. Januar: 17 Zoll unter 0.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 31. Januar bis 1. Februar.

Jm Kronprinzen Hr. K. K. Oberſt Graf v. Schönding a. Prag.
Hr. Banquier Zimmermann a. Kaſſel. Die Hrrn. Kaufl. Ort-
mann a. Offenbach, Mangelsdorf, Froſch u. Platzmann a. Leip
zig, Schulz a. Potsdam, Gärtner a. Dresden.

Stadt Zürich Hr. Schauſp. Berkelt a. Mannheim. Hr. OAmtm.
Sander a. Neukirchen. Hr. Faktor Bromhardt a. Mucrena.
Die Hrrn. Kaufl. Wezel a. Leipzig, Graf a. Hanau, Schoönfeld
a. Nordhauſen, Franke a. Berlin, Jonas a. Hannover.

Goldnen Ring Hr. Fabrik Jnſp. Wirth a. Guben. Die Hrrnu.
Kaufl. Schmaling a. Eiſenach, Thomas a. Stettin. Hr. Rent.
Rohrborn a. Rordhauſen. Hr. Landwirth Salzmann a. Corbey.

Engliſcher Hof Die Hrrn. Kaufl. Hentſchel a. Leipzig, Mirbach
a. Elberfeld, Walter a. Stettin. Hr. Rittergutsbeſ. v. Schlipp
hack m. Gem. a. Meiningen. Hr. Stud. phil. Scharlach a. Je
na. Hr. Gutsbeſ. Groitſch a. Luppen.

Goldnen Löwen Hr. Paſtor Wolff m. Gem. a. Koldewitz. Die
Hrrn. Kaufl. Volger a. Zelle, Eguet a. Magdeburg. Hr. Fa
brik. Zeslauer a. Neuſtadt. Hr. Superint. Senkenberg a. Goööt-
tingen.

Stadt Hamburg: Hr. Apoth. Grauſe a. Köſen. Hr. Kreis Phy
ſikus Dr. Wuning a. Heiligenſtadt. Hr. Gaſtgeber Seipt u. Hr.
Canud. theol. Ulrich a. Sangerhauſen. Hr. Amtm. Schönhauſen
a. Görlitz. Die Hrrn. Kaufl. Buppen a. Bielefeld, Harniſch
a. Hamburg.

Schwarzen Bär: Hr. Dampfkeſſelfabr. Moll a. Sehgade. Hr.
Kaufm. Kießler a. Frankfurt. Hr. Tuchhändler Trefflinger a.
Schweinſurt. Hr. Verw. Kerbler a. Annaberg.

Goldne Kugel: Hr. Fabrik. Kohlig a. Coblenz. Die Hrrn. Kaufl.
Schulze a. Berlin, Kornemann a. Köſtritz. Hr. Commis Loöwe
a. Leipzig. Hr. Goldarb. Lingner a. Hannover. Hr. Beamter
Steinthal a. Mainz. Die Hrrn. Gutsbeſ. Helldorf u. Zeſch a.
Starkau. Hr. Buchhdlr. Maſchuck a. Wansbeck. Hr. Packmſtr.
Maaß a. Stoötteritz.

Zur Eiſenbahn Frau Baronin v. Reitzenſtein m. Fam. a. Ber-
lin. Hr. Rittergutsbeſ. v. Blank a. Meklenburg. Hr. Ober
PoſtJnſp. Pieck a. Juterbogk. Hr. Oekon. Barſch a. Breslau.
Die Hrrn. Kauft. Elkan a. Hamburg, Schneider u, Geriſcher a.
Magde.burg.
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Bekanntmachungen.
Holz- Verkauf.

Zum meiſtbietenden Verkaufe von
circa

90--100 Klaftern Kloben und Knüppel-
holz,

70 80 Schock Dornen,
200--300 Klaftern Reisholz,

im Unterforſte Greppin, im Mühlholze,
ſteht ein Termin auf

Montag den 7. Februar d. J.
Vormittags 10 Uhr

im Schlage daſelbſt an, zu welchem Kauf
luſtige hierdurch mit dem Bemreken ein-
geladen werden, daß das zum Verkauf
kommende Holz zur Anſicht bereit ſteht
und auf Erfordern von dem betreffenden
Forſtbeamten einige Tage vor dem Termine
vorgezeigt werden wird.

Zöckeritz, den 26. Januar 1848.
Der Königl. Oberförſter

v. Schütz.

Auction.
Freitag den 4. d. M. Nachmittags 1

Uhr verſteigere ich gr. Ulrichsſtraße Nr. 20
gegen gleich baare Bezahlung einen großen
Theil des Voigtel'ſchen Nachlaſſes, als:

1 gr. goldene Medaille mit dem Bruſt
bilde des Königs Friedrich Wilhelm III.
und der Boruſſia, 1 goldenen Ring mit
1 gr. Amethyſt und 158 Stück Diaman-
ten, 1 paar dgl. Ohrringe mit 40 Dia-
manten, 1 goldene engl. Taſchenuhr, 1
dgl. Erbskette, 12 Stück ſchwere ſilberne
Eß- und 6 dgl. Kaffeelöffel, 1 ſchönen
modern gearbeiteter Mahagoni-Secretair,
1 dgl. Servante, 1 dgl. gr. Trumeaux-
ſpiegel, 1 dgl. Sopha, 6 dgl. Rohr-
ſtühle, 1 Lehnſtuhl, 1 gr. Spiegel in
verziertem Goldrahmen 1 Bücherſchrank,
1 ſchön gearbeitetes Wiener FlügelJn-
ſtrument (von vorzüglichem Tone), ſehr
gute Federbetten, 1 Matratze, Wäſche

u. dgl. m. Brandt.
Masken- Anzüge und

Dominos
fur Herren und Damen, außerſt
elegant, empfiehlt billig Land-
mann, Bruderſtraße Nr. 207.

Laden-Vermiethung. Ein gro-
ßer Laden in guter Lage, welcher ſich zu
jedem Geſchäft eignet, nebſt 3 heizbaren
Stuben mit Alkoven, Küche, Keller und
ſonſtigem Zubehör, ſteht anderweit zu ver-
miethen und kann vom 1. April ab bezo-
gen werden.

Merſeburg, den 29. Januar 1848.
J. G. Ronniger, Nr. 274.

7

Eine noch jetzt in Kondition ſtehende Wirth
ſchafterin von geſetzten Jahren, die auf meh
reren großen Gütern konditionirte, wünſcht
ver änderungshalber in eben dieſer Eigen
ſchaft zum 1. April d. J. ein anderweites
Engagement, auch würde dieſelbe ſchon jetzt
antreten können. Das Nähere hierüber ſagt
Frau L. Venediger in Halle, Glaucha
Steg Nr. 1977.

Eine in Naumburg ſehr vortheilhaft
gelegene Bäckerei, ſchön gebaut, welche dem
Beſitzer außer den zum Geſchäft benutzten
Lokalien noch gegen 100 Miethzins all
jährlich gewährt, ſteht ſofort mit allen
Jnventarien ver änderungshalber billig mit
1000 A Anzahlung zu verkaufen. Nähe
res bei Supprian in Halle, Leipziger-
ſtraße Nr. 283.

Da das mir gehörende, im Dorfe
Quetz bei Zörbig belegene Backhaus mit
dem 1. April d. J. pachtlos wird, ſo be-
abſichtige ich daſſelbe anderweitig auf die
Zeit vom 1. April 1848 bis dahin 1850
aus freier Hand zu verpachten.

Pachtluſtige können das Backhaus jeder
Zeit in Augenſchein nehmen und die Pacht-
bedingungen bei mir einſehen.

Wittwe Röhrborn.

Erklärung.
Daß nach chriſt lichem Brauch der

Begräbnißtag eines lieben Verſtorbenen nicht
durch einen öffentlichen Ball gefeiert zu
werden pflegt, und daß dieſe Art Feier am
betreffenden Ort allgemeine Mißbilligung ge
funden hat, dies iſt Thatſache. Mag
nun die Anordnung zum Ball qu. von der
vorgeſetzten Behörde oder ſonſt Jemandem
getroffen worden ſein, ſie verräth keine
Pictät und erſcheint, wenigſtens in den
Augen des die Mehrzahl bildenden Publi-
kums, nicht paſſend. Salvo meliori!

Ein ganz Unparteiiſcher
aus Pa. .dorf.

Zu Oſtern wird ein unverheiratheter
Hofemeiſter geſucht, worüber der Mäkler
Münch in Schafſtedt nähere Auskunft
geben wird.

Haus- Verkauf.
Ein Haus mit Stall, Hofraum, einem

ſchönen Garten Gemeinde Kabeln und 3
Morgen Feld, ſoll eiligſt verkauft werden
durch Chr. Kellner in Brachſtedt.

200 Schock friſche Eier ſind zu ver
kaufen und einem geehrten Publikum im
Einzelnen und Ganzen abzulaſſen bei Ge
brüder Schmidt, Klausſtraße.

Einige Schock langes Roggen und Ha
ferſtroh iſt zu verkaufen bei Fr. Leh
mann in Cröllwitz.

Altes Gold und Silber kauft fortwäh
rend zum höchſten Preiſe Carl Bah-
nert, Juwelier in Halle am Markt.

Ein Allodial- Rittergut mit 1200
Morgen Areal und gegen Anzahlung von
100,000 und eins dergleichen mit
700 Morgen Areal und gegen Anzahlung
von 25—-30,000 hat zum Verkauf im
Auftrage F. A. Siegel in Halle am
Unterberge Nr. 1375.

Sonntag den 6. Februar ladet zum
Maskenball ergebenſt ein

C. Mitreuter in Schraplau.
2800, 2000, 1200, 1000, 600 und

400 A ſind auszuleihen. Ein Gaſthof mit
19 Morgen Feld für 3000 und meh
rere Landgüter für 30,000, 14,000, 12,000
und 8000 ſind zu verkaufen durch
Jordan in der Leipzigerſtraße (Goldenen
Löwen).

Maskenball
Sonntag den 6. Februar auf dem Raths
c zu Schkeuditz, wozu ergebenſt ein
adet

die Schützen- Geſellſchaft.

Sonntag den 6. Februar ladet zum
Pfannkuchenſchmaus ergebenſt ein

W. Weber in Hohenthurm.

Liniirte Formulare
nach Vorſchrift, zu Gemeinde-Re
nungen für die Herren Ortsſchulzen em
pfiehlt J. G. Grosse.

Große Ulrichsſtraße Nr. 15.

Tüchtige Arbeiter,
welche mit guten Atteſten verſehen ſind,
finden auf den Braunkohlengruben bei Kö-
nigsau ſofort Arbeit auch werden für
immer 12-15 Mann Arbeiter welche ver
heirathet ſein können, angenommen, erhalten
aber erſt zu Johanni l. J. Wohnung, und
können ſich deshalb jetzt melden. Das
Schichtlohn pro Sſtündige Schicht beträgt
für den Karrenläufer 71 für den
Lehrhäuer 8 2 Und für den Häuer
8 9 und tritt zu dem Schichtlohn
bei unterirdiſchen Arbeiten pro Sſtündige
Schicht noch 8 Oelgeld hinzu.

Königs au bei Aſchersleben,
den 30. Januar 1848.

Loſſe, Schichtmeiſter.

Maille.
Heute, Mittwoch, Geſellſchaftstag und

friſche Pfannkuchen bei W. Bügler.
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Die Berliniſche Lebens-Verſicherungs-Geſellſchaft,
Allerhöchſt privilegirt und unter die Ober Aufſicht eines Königlichen Commiſſarius geſtellt, wird durch ein Actien Kapital von

Einer Million Thaler Preuß. Courant
garantirt
ſtellt ſehr billige Prämien bei den verſchiedenſten Verſicherungs-Arten; überläßt den auf Lebenszeit Verſicherten
7 des Gewinns der Geſellſchaft, ohne Nachzahlung bei Verluſten zu beanſpruchen

ſtellt ihre Policen, nach Wahl des Verſicherten, an den Vorzeiger oder legitimirten Jnhaber zahlbar, geſtattet auch vier-
tel- oder halbjährliche Vorausbezahlung der Prämien, und willigt in See-Reiſen ohne oder gegen geringe
Prämien Erhöhung.

Wird die ſogenannte Sparkaſſen- Verſicherung gewählt, ſo kann das verſicherte Kapital nach Ablauf beſtimmter
Jahre vom Verſicherten ſelbſt, oder im Falle ſeines früheren Todes vom Nachbleibenden (Erben, Gläubiger) erhoben werden.

Renten jeder Art (lebenslängliche, aufgeſchobene, auf beſtimmte Jahre beſchränkte, verbundene oder einfache) können
gegen KapitalsEinlagen von der durch uns gleichfalls vertretenen VBerliniſchen Renten und Kapitals-
Verſicherungs- Bank erworben werden.

Geſchäfts Pläne, Programme und Antrags Formulare ſowohl für Verſicherungs Anträge als für Rentenkäufe werden be
reitwilligſt ertheilt (Spandauer Brücke M 8).

Berlin, den 1. Februar 1848.
Direction der BVerliniſchen Lebens-Verſicherungs- Geſellſchaft.

Vorſtehende Bekanntmachung bringen wir hierdurch zur öffentlichen Kenntniß mit dem ergebenen Bemerken, daß Geſchäfts
Programme von uns unentgeltlich ausgegeben werden.

Agenten der Berliniſchen Lebens Verſicherungs- Geſellſchaft.
G. W. Gärtner, Haupt Agent in Halle.

L. BVaurmeiſter, Agent in Bitterfeld.
C. Tiemann, Agent in Delitzſch.

heodor Schreiber, Agent in Wettin.
F. G. Meiſe, Agent in Alsleben a./S.

Kundmachung und Empfehlung. S

Goldberger“s Galvano-electrische

Rheumatismus Ketten
à Stück mit Gebrauchs- Anweiſung 1 ſtärkere I M 1I5 M

Hierdurch gebe ich mir die Ehre, ganz ergebenſt zur öffentlichen Kenntniß zu bringen, wie ich nunmehr auch bei Herrn

Franz Laage in Halle
ein' Depot meiner Rheumatismus-Ketten errichtet und denſelben in den Stand geſetzt habe, zu den Fabrikpreiſen zu ver
kaufen.

J. T. Goldberger in Tarnowitz, im Oberschles. Bergbezirk-
Fabrik von galvano-electriſchen Apparaten.

Mit Bezug auf vorſtehende Anzeige des Herrn J. T. Goldberger in Tarnowitzz empfehle ich dieſe Nheumatismus-

Ketten zur geneigten Abnahme, und kewerke höflichſt, wie bei mir eine Anzahl Atteſte glaubwürdiger Perſonen, die
ſämmtlich die ſchnelle, ja oft wunderbare Wirkſamkeit und Heilkraft dieſer Galvaniſchen Ketten kekunden, zur gene'gten Durch
ſicht ausliegen Franz Laage, alleiniger Depoſitair fur Halle und Umgegend.

Klausſtraße Nr. 935 im frühern Lokale des Herrn C. Mertens.

Gebauerſche Buchdruckerei.

o D öòeodbudldbd We
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